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IV. Jahrgang Alarci April 1957 Nummer 2

ZIVILSCHUTZ
Schweizerische Zeitschrift für Schutz und Betreuung
der Zivilbevölkerung im Kriegs-und Katastrophenfall

Dennoch
Der Entscheid vom 3. März 1957

Die Ergänzung der Bundesverfassung

durch einen Artikel 22bis

über den Zivilschutz ist in der
eidgenössischen Abstimmung vom 3. März
1957 mit rund 361 000 Ja gegen
389 000 Nein abgelehnt worden. 14

Stände nahmen an und 8 Stände
haben verworfen. Die deutschschweizerischen

Kantone haben in ihrer
Gesamtheit knapp angenommen, die
welschen dagegen wuchtig verworfen.

«An der Urne spricht das Volk sich
selbst sein Urteil.»

An diesen Spruch, der in Amris-
wil im Gemeindehaus über der
Stimmurne steht, müssen wir denken.

Die Zeit ist weltpolitisch sehr
unsicher. Die Spannungen West-Ost
sind wieder offenbar geworden. Die
Kriegsereignisse um den Suezkanal
und die brutale Unterdrückung des

ungarischen Freiheitswillens durch
die Sowjets waren Warnzeichen. In
dieser Lage glaubt ein grosser Teil
des Schweizervolkes, vorab die
welsche Schweiz, einen umfassenden
Schutz der Zivilbevölkerung nicht
als Aufgabe des Bundes in der
Verfassung verankern zu müssen. Die
Empörung über die Ereignisse in
Ungarn war demnach doch nur eine
kurz andauernde Gefühlsaufwallung.
Allzu viele leben in der Schweiz schon

im Strom der Sensationen unserer
Unterhaltungsindustrie dahin, als

dass sie noch fähig und willens
wären, sich aufrütteln zu lassen. Es

fehlt bereits bedenklich an einem

ruhigen, selbständigen Beurteilen
der Lage und an einem folgerichtigen,

auf weite Sicht planenden Denken,

das unabhängig von vordergründigen

Teil- und Scheinargumenten

auf das Wesentliche zusteuert und
aus den Grundelementen unseres
persönlichen und staatlichen
Daseins auf ein positives Handeln zielt,
mag es von jedem auch persönliche
Opfer kosten an Zeit und Gut um
des Ganzen willen. Der Wille,
alles zu tun, um den möglichen
Gefahren eines künftigen Krieges zu
wehren, unsere Eigenart, Rechte
und Freiheiten durch die Arglist der

Zeit hindurchzuretten, auch in einer
neuen Form des Widerstandes, den

Zivilschutz, der uns von der
technischen Entwicklung des Krieges
aufgenötigt wird, ist leider nicht in
allen Schichten unseres Volkes
lebendig. Man weiss zu wenig oder
will es nicht wissen, dass jeder
bedroht ist, wo er sich auch befinde,
und dass deshalb ein jeder sich selber
schützen muss und dass dieser

Auch diese Häuser Latin der Mensch wieder aufbauen
Dazu verhelfen jedenfalls — trotz vorläufiger Ablehnung eines Verfassungsartikels — diese
schweizerischen Luftschutzformationen in ihrem tatkräftigen Einsatz zur Katastrophenhilfe
(Andermatt, 1951, nach dem Lawinenwinter).

Photo Hans Steiner, Bern
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